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Hoch die Tassen 
LOHNSTEUER: Weihnachtsfeier mit dem Finanzamt 

 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Im Monat Dezember steht in vielen 
Betrieben die Weihnachtsfeier an. Da 
ist es gut, die steuerlichen Spielregeln 
zu kennen, zumal diese sich seit dem 
01.01.2015 für die sogenannten Be-
triebsveranstaltungen, wie der Fir-
menausflug und die Weihnachtsfeier 
im Amtsdeutsch heißen, geändert 
haben. 
Zweimal im Jahr dürfen steuerbegüns-
tigte Betriebsveranstaltungen durch-
geführt werden. Steuerbegünstigt 
deshalb, weil die Kosten zu Lasten 
des Chefs gehen, der diese als Be-
triebsausgabe abzieht. Sofern die Kos-
ten je Teilnehmer nicht mehr als 110 
Euro betragen, kann der Unternehmer 
die enthaltene Umsatzsteuer als Vor-
steuer beim Finanzamt geltend ma-
chen. Weiter werden beim Einhalten 
dieser Grenze beim Arbeitnehmer 
keine Lohnsteuer und keine Sozial-
versicherungsbeiträge erhoben. Die 
wichtigste Änderung ab 2015 hierbei 
ist, dass bei Überschreiten dieser 
Grenze von 110 Euro nur der über-
steigende Betrag lohnsteuerpflichtig 
ist. Das war bis 2014 anders. Wurde 
damals die Grenze von 110 Euro 
überschritten, war der gesamte Betrag 
beim Arbeitnehmer lohnsteuerpflich-
tig. Mit anderen Worten: Die bisheri-
ge Freigrenze wurde in einen Freibe-
trag umgewandelt. Wird nun die Pro- 
Kopf- Grenze von 110 Euro über-
schritten, kann der Arbeitgeber den 
übersteigenden Betrag mit 25 Prozent 
pauschal lohnversteuern. Dann entfal-
len beim Arbeitnehmer die ansonsten 
abzuführende Lohnsteuer und auch 
die Sozialversicherungsbeiträge. Die 
Freude über die Weihnachtsfeier 
bleibt so erhalten. 
Wo Licht ist, ist bekanntlich auch 
Schatten. Erst recht, wenn der Fiskus 
in Zeiten chronischen Finanzbedarfs  

eigentlich nur nach zähem Ringen 
steuerliche Erleichterungen für alle 
Arbeitnehmer gewährt. So werden die 
anteiligen Kosten für Begleitpersonen, 
beispielsweise Ehegatten, ab 2015 den 
jeweiligen Arbeitnehmern zugerech-
net. 
Beispiel: Rechtsanwältin Ann Walt 
richtet für ihre Kanzleimitarbeiter eine 
Weihnachtsfeier aus. Drei Mitarbeiter 
bringen Begleitpersonen mit. Insge-
samt nehmen zehn Personen an der 
Feier teil. Die Kosten für das Abend-
essen, den festlichen Rahmen und die 
Musik betragen insgesamt 1.000 Euro. 
Auf jede Person entfallen somit 100 
Euro. Den drei Mitarbeitern, die mit 
Begleitung teilnahmen, wird der dop-
pelte Betrag, also jeweils 200 Euro 
zugerechnet. Von diesen 200 Euro 
wird der Freibetrag von 110 Euro 
abgezogen, sodass 90 Euro verblei-
ben. Diese 90 Euro kann die Chefin 
Ann Walt mit 25% pauschal lohnver-
steuern, sie zahlt somit 22,50 Euro je 
begleitetem Mitarbeiter an das Fi-

nanzamt. Für die Kanzleimitarbeiter 
bleibt damit die Weihnachtsfeier un-
getrübt und ohne Lohnsteuerbelas-
tung. 
 Mit Schreiben vom 14.10.2015 (Az. 
IV C 5- S2332/15/10001) hat sich der 
Bundesfinanzminister zu Detailfragen 
geäußert. Bemerkenswert ist, dass 
anlässlich der Betriebsveranstaltung 
übergebene Sachgeschenke unabhän-
gig von der Größenordnung in die 
Gesamtkosten einbezogen werden. 
Wird dadurch der Freibetrag von 110 
Euro je Teilnehmer überschritten, 
können auch diese Kosten vom Ar-
beitgeber mit 25 Prozent lohnsteuer-
pauschaliert werden. 
Als weitere Begrenzungen sind zu 
beachten: Die Veranstaltungen müs-
sen allen Arbeitnehmern offenstehen. 
Feiern mit einem Teil der Belegschaft 
sind nur in besonderen Fällen begüns-
tigt. Begünstigt sind nur zwei Veran-
staltungen jährlich. Bei mehr als zwei 
Veranstaltungen kann sich der Arbeit-
geber die für ihn steuergünstigste 
aussuchen. Auf die Dauer der einzel-
nen Veranstaltung kommt es nicht an, 
auch mehrtägige Betriebsveranstal-
tungen sind begünstigt. 
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